
ARCHIV 
FOR KATHOLISCHES 

KIRCHENRECHT 

MIT B E S O N D E R E R BERÜCKSICHTIGUNG 
D E R L Ä N D E R D E U T S C H E R S P R A C H E 

Begründet von Ernst Freiherrn von Moy de Sons 
Fortgesetzt v. Fr. H. Vering, Fr. Heiner, N. Hilling 

u. K. Mörsdorf 

Im Kanonistischen Institut der Universität München 

herausgegeben von 
Winfried Aymans, Heribert Schmitz, Karl-Theodor Geringer 

Geschäftsführender Herausgeber und Schriftleiter 
Winfried Aymans 

156. Band 

Jahrgang 1987 

V E R L A G K I R C H H E I M & C O G M B H , M A I N Z / R H E I N 



700 

INHALTSVERZEICHNIS 

156. Band - 1987 

I. Abhandlungen 

R Axer, Die Steuervergünstigungen für die Kirchen im Staat des Grundge
setzes. Bestandsaufnahme und Legitimation 460 

W. Aymans, Das konsoziative Element in der Kirche 337 
K.-Th. Geringer, Die Ehenichtigkeitsklage. Audomar Scheuermann zum 80. Ge

burtstag 412 
L Gerosa, Die staatskirchenrechtliche Vielfalt in der Schweiz 34 
S. Kotzula, Zur Exkommunikation im CIC/1983. Eine Definitionsmöglichkeit 

vom Communiobegriff her 432 
H. Mussinghoff, Ausschluß der Erziehung als Ehenichtigkeitsgrund? 63 
J. Prader, Die Ehehindernisse in den Rechtsordnungen der orthodoxen Kir

chen 48 
H. Schmitz, Katholische Theologie in der Universität. Zur rechtlichen Stellung 

theologischer Wissenschaftsinstitutionen außerhalb theologischer Fakultäten 
unter kirchenrechtlichem Aspekt 3 

H. Schmitz, Fragen der Rechtsüberleitung der bestehenden Vereinigungen in 
das Recht des CIC 367 

H. Schnizer, Das Vereinsrecht, seine Canones und die kanonische Praxis. Re
flexionen und Notizen zum VI. Kongreß der Consociatio Internationalis in 
München 1987 385 

R Wirth, Die Würdigung der Partei- und Zeugenaussagen im kirchlichen Ehe
nichtigkeitsverfahren 95 

II. Kleine Beiträge 

W. Aymans, Teilkirchen und Personalprälaturen. Kritische Erwägungen aufgrund 
des unter gleichem Titel erschienenen Buches von Pedro Rodriguez . . . 486 

K.-Th. Geringer, Zur Ehefähigkeit von AIDS-Infizierten 140 
R Krämer, Bischofskonferenz und Apostolischer Stuhl 127 
H. Müller, Heinrich Flatten zum Gedenken 121 
H. Schmitz, Status theologicus et iuridicus conferentiarum episcopalium. Kano

nistische Bemerkungen zu einem Arbeitspapier der Kurienkongregation für 
die Bischöfe 515 

R. Sobanski, Die Normfindung im kanonischen Recht 501 

III. Kirchliche Eliasee und Entscheidungen 

Abkürzungsverzeichnis 149 

A. Abdrucke 
a) Römische Behörden 

Ansprache Papst Johannes Pauls II. vom 5. Februar 1987 an die Römische 
Rota 155 



701 

Motuproprio Papst Johannes Pauls II. „Quo civium iura" vom 21. November 
1987 über die Anpassung des kirchlichen Gerichtswesens im Vatikanstaat 
an die erneuerten Gesetze des kanonischen Rechts 522 

Motuproprio Papst Johannes Pauls II. «Sollicita cura" vom 26. Dezember 1987 
über die Errichtung eines Berufungsgerichts beim Vikariat der Stadt Rom . 524 

Antworten der Päpstlichen Kommission zur authentischen Interpretation des 
Codex Iuris Canonici vom 23. April 1987 zu vorgelegten Fragen 161 

Antworten der Päpstlichen Kommission zur authentischen Interpretation des 
Codex Iuris Canonici vom 20. Juni 1987 zu vorgelegten Fragen 161 

b) Bischofskonferenzen 
Berliner Bischofskonferenz 
Allgemeine Dekrete vom 2. März 1987 zum CIC 164 
Allgemeines Dekret vom 3. Juni 1987 zum CIC 527 

Deutsche Bischofskonferenz 
Feiertagsregelung vom 22. September 1986 162 

Schweizer Bischofskonferenz 
Partikularnormen vom 9. April 1987 zum CIC 165 

c) Bistümer des deutschen Sprachraumes 
Fulda 
Kirchengesetz über die Verwaltung des katholischen Kirchenvermögens für den 

niedersächsischen Anteil der Diözese (Kirchenverwaltungsgesetz - KVVG) 
vom 15. November 1987 527 

Hildesheim 
Ordnung zur Mitwirkung bei der Gestaltung des Arbeitsvertragsrechts durch 

eine Kommission für den überdiözesanen Bereich (Zentral-KODA) vom 
15. Juni 1987 540 

Köln 
Verordnung über die Erhebung von Kirchensteuern für den im Lande Nordrhein-

Westfalen gelegenen Gebietsteil (Kirchensteuerordnung) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 10. November 1987 535 

Rottenburg - Stuttgart 
Kirchenbeamtenstatut vom 18. März 1987 166 

Wien 
Ordnung für die Bischofsvikare vom 1. Januar 1987 171 

B. Fundorte 177, 545 

IV. Staatliche Erlasse und Entscheidungen 
A. Abdrucke 

Europäische Kommission für Menschenrechte 
Urteil vom 8. Mai 1985 zur Religionsfreiheit eines Pfarrers 198 
Bundesverfassungsgericht 
Beschluß vom 25. Februar 1987 zur Teilnahme eines Schülers am Religionsun

terricht einer anderen Konfession 200 



702 

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof 
Urteil vom 6. Mai 1987 zur Entwidmung eines Kirchengebäudes 208 
Hessischer Verwaltungsgerichtshof 
Urteil vom 31. Juli 1987 zum Beteiligungsrecht der Kirche bei der Einrichtung 

theologischer Studiengänge 566 
Landgericht Berlin 
Urteil vom 21. Oktober 1986 zur Räumung einer Pfarrdienstwohnung 584 
Landgericht Bonn 
Urteil vom 15. Januar 1987 zu Kirchenstuhlrechten 586 
Landgericht Tübingen 
Urteil vom 26. März 1985 zum Schadensersatz aus kirchenrechtlicher Fürsorge

pflicht 223 

B. Fundorte 226, 588 

V. Vereinbarungen zwischen Kirche und Staat 

A. Abdrucke 

(vacat) 

B. Fundorte 230 

VI. Kirchenrechtliche Chronik 

Vom 1. Januar 1987 bis 30. Juni 1987 (M. Benz - F. Kalde) 231 
Vom 1. Juli 1987 bis 31. Dezember 1987 (E. Güthoff - F Kalde) 591 
Das konsoziative Element in der Kirche. Bericht über den VI. Internationalen 

Kongreß für Kanonisches Recht vom 14. bis 19. September 1987 in Mün
chen (A. E. Hierold) 609 

10. und 11. Studienwoche für die Angehörigen des höheren Verwaltungsdienstes 
in den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin vom 
6.-10. bzw. 13.-17. September 1987 im Wilhelm-Kempf-Haus, Tagungs
stätte des Bistums Limburg, Wiesbaden-Naurod (J. Listi) 626 

VII. Besprechungen und Anzeigen 

A r r i e t a , Juan Ignacio, El Sinodo de los Obispos (C. Lopez Hernandez) . . 657 
Bar, O. Joachim Roman, Poradnik kanonicznego prawa zakonnego (Anleitung 

zum kanonischen Ordensrecht) (B. W. Zubert) 305 
B e y k i r c h , Ursula, Von der konfessionsverschiedenen zur konfessionsverbin-

denden Ehe? (K.~Th. Geringeή 307 
B o n i , Andrea, Costituzionalità divina ed umana del diritto (R. Bertolino) . . . 655 
B r i e f w e c h s e l P h i l i p p A n t o n von S e g e s s e r (1817-1888). Bd. II. 

1849-1860. Bearb. von Catherine Bosshart-Pfluger - Bd. III. 1861-1863. 
Bearb. von Heidi Bossard-Borner (G. May) 272 

C a r l e n , Louis, Wallfahrt und Recht im Abendland (H. J. F Reinha^ . . . . 264 
C e st aro, Antonio u. a., II sinodo diocesano nella teologia e nella storia 

(L. Schick) 296 



703 

Die K o n k o r d a t e und K i r c h e n v e r t r a g e in der Bundesrepublik 
Deutschland. Hrsg. von Joseph Listi, 2 Bde. (H. Schmitz) 311 

Endrös , Alfred, Entstehung und Entwicklung des Begriffs „Körperschaft des 
öffentlichen Rechts" (J. Listi) 667 

E s s e n e r G e s p r ä c h e z u m T h e m a S t a a t und K i r c h e . Band 20: Der 
Islam in der Bundesrepublik Deutschland. Hrsg. von Heiner Marré, Johan
nes Stüting (G. May) 671 

Fe i i c i a ni, Giorgio, Le basi del diritto canonico dopo il Codice del 1983 (A E. 
Hierold) 283 

F l a t t e n , Heinrich, Gesammelte Schriften zum kanonischen Eherecht. Hrsg. 
von Hubert Müller (K.-Th. βθΓ^θή 249 

G a r c i a y G a r c i a , Antonio, Iglesia, Sociedad y Derecho. 2 Bde. (R. Wei~ 
gand) 255 

H er v a d a , Javier, Elementos de Derecho Constitucional Canònico (G. May) . 659 
J a c o b s , Uwe Kai, Die Regula Benedict! als Rechtsbuch. Eine rechtshistori

sche und rechtstheologische Untersuchung (K. Ganzer) 652 

Le v i s i t e p a s t o r a l i . Analisi di una fonte. Hrsg. von Umberto Mazzone, An
gelo Turchini (H. Schwendenwein) 261 

L e η h e r r, Titus, Die Exkommunikations- und Depositionsgewalt der Häretiker 
bei G rati an und den Dekretisten bis zur Glossa ordinaria des Johannes Teu-
tonicus {R. Weigand) 646 

Lenz , Gisela, Die Rechtsbeziehung zwischen dem Land Hessen und der ka
tholischen Kirche unter besonderer Berücksichtigung der Bistumsverträge 
vom 9. März 1963 und 29. März 1974 (G. May) 313 

L o n g h i t a n o , Adolfo u. a., La parrocchia e le sue strutture (L. Schick) . . . 289 
M a r r i a g e S t u d i e s . Reflections in Canon Law and Theology. Vol. III. Ed. by 

Thomas R Doyle (R. Weigand) 309 
Mar t ί nez -Tor rón, Javier, La configuración juridica de las prelaturas perso

nates en el Concilio Vaticano II (H. Schwendenwein) 663 
May, Georg, Eg 1er, Anna, Einführung in die kirchenrechtliche Methode 

(H. Heinemann) 279 
Naab , Erich, Das eine große Sakrament des Lebens (L. Müller) 275 
P a h u d de M o r t a n g e s , René, Die Archetypik der Gotteslästerung als Bei

spiel für das Wirken archetypischer Vorstellungen im Rechtsdenken (R Lei-
sching) 276 

Räte in der K i r c h e z w i s c h e n R e c h t und A l l t a g . Hrsg. von Louis 
Carlen (K.-Th. Gerìngeή 300 

R e c h t im D i e n s t e d e s M e n s c h e n . Eine Festgabe. Hugo Schwenden
wein zum 60. Geburtstag. Hrsg. von Klaus Lüdicke, Hans Paarhammer, Die
ter A. Binder (R Krämer) 643 

Rech t , G e r i c h t , G e n o s s e n s c h a f t und P o l i c e y . Studien zu Grund
begriffen der germanistischen Rechtshistorie. Symposion für Adalbert Erler. 
Hrsg. von Gerhard Dilcher, Bernhard Diestelkamp (H. Paarhammer).... 268 

R e i c h , Hans-Jürgen, Die Rechtsverhältnisse der Lehrbeauftragten an den 
Hochschulen (G. May) 665 

R e m I i η g, Ludwig, Bruderschaften in Franken (L. Carlen) 263 
R o d r i g u e z , Pedro, Iglesias particulars y prelaturas personales. Considera-

ciones teologicas a proposito de una nueva institución canònica (G. May). 661 
R o t t e n b u r g e r J a h r b u c h für K i r c h e n g e s c h i c h t e . Bd. 5 (H. Paar-

hammeή 257 
S o b a n s k i , Remigiusz, Grundlagenproblematik des katholischen Kirchen

rechts (R Krämer) 285 



704 

S t a a t s l e x i k o n . Recht - Wirtschaft - Gesellschaft. Hrsg. von der Görres-
Gesellschaft, 7., völlig neu bearb. Aufl. Bd. I: Abendland - Deutsche Partei 
- Bd. II: Deutscher Caritasverband - Hochschulen (H. Pree) 669 

S u m m a , E l e g a n t i u s in iu re d i u i n o ' seu Coloniensis. Tom. III. Ed. 
Gerardus Fransen (R. Weigand) 249 

S y n o d i c o n H i s p a n u m dirigido por Antonio Garcia y Garcia. III. Astorga, 
Leon y Oviedo - IV. Ciudad Rodrigo, Salamanca y Zamora (R. Weigand). 252 

T h e Ar t of I n t e rp re ta t i on . Ed. Canon Law Society of America (A. E. Hie-
rold) 287 

T o z z i , Valerio, Assistenza religiosa e diritto ecclesiastico (H. Schwenden
wein) 303 

W ö r t e r b u c h der m i t t e l h o c h d e u t s c h e n U r k u n d e n s p r a c h e 
(WMU) auf der Grundlage des „Corpus der altdeutschen Originalurkunden 
bis zum Jahr 1300". Hrsg. von Bettina Kirschstein, Ursula Schulze. Erste 
Lfg.: ab - anegesehen (R. Α. ΜϋΙΙθή 654 

Z a p p , Helmut, Codex Iuris Canonici. Lemmata (R Krämer) 278 

VIII. Literaturverzeichnis 318, 676 

Verzeichnis der bei der Redaktion eingegangenen Schriften 335, 696 
Verzeichnis der Mitarbeiter mit namentlich gezeichneten Beiträgen zum 156. 

Band 698 
Inhaltsverzeichnis 156. Band - 1987 700 

J i v iuncnen 1 

ARCHIV FÜR KATHOLISCHES KIRCHENRECHT 
Begründet 1856. 
Erscheint in 2 Halbjahresbänden a posteriori 
Schriftleiter: Prof. Dr. Winfried Aymans, Kanonistisches Institut der Universität München, 
Geschwister-Scholl-Platz 1, D-8000 München 22. - Alle Zuschriften, Manuskripte und Be
sprechungsexemplare werden an den Schriftleiter erbeten. Besprechung bleibt vorbehalten. 
Für unaufgefordert eingesandte Schriften wird keine Verpflichtung zur Rezension über
nommen. 
Verlag Kirchheim + Co GmbH, Kaiserstraße 41, D-6500 Mainz 1 
Druck: Joh. Falk III. Söhne GmbH, Rheinhessenstraße 1, D-6500 Mainz-Hechtsheim 
Gedruckt mit Unterstützung der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bonn-Bad Godesberg. 
ISSN 0003-9160 





412 

DIE EHENICHTIGKEITSKLAGE 

Audomar Scheuermann zum 80. Geburtstag 

Von K a r l - T h e o d o r G e r i n g e r 

Im Prinzip gelten die Überlegungen, die hier angestellt werden, für 
jede Art der Streitklage1. Da aber die Diözesangerichte in aller Regel mit 
Ehesachen befaßt werden2, scheint es gerechtfertigt zu sein, die Streit
klage unter dem besonderen Aspekt des Ehenichtigkeitsprozesses zu 
erörtern. 

1. Das Klagerecht 

Soweit nicht ausdrücklich eine andere gesetzliche Regelung vorgese
hen ist3, ist jedes subjektive Recht durch die Klage geschützt (c 1491); 
obwohl Klarheit in Personenstandssachen selbstverständlich auch im öf
fentlichen Interesse liegt, ist das subjektive Recht der unmittelbar Betrof
fenen auf gerichtliche Feststellung ihres Personenstandes ebenfalls an
zuerkennen. Voraussetzung für die Geltendmachung dieses Rechtes 
sind die Rechtsfähigkeit, die Geschäfts- bzw. Handlungsfähigkeit und die 
Handlungsbefugnis; dem entspricht im Prozeßrecht die P a r t e i f ä h i g 
keit, die P r o z e ß f ä h i g k e i t und die P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g -
n i s. Alle drei Elemente zusammen begründen die prozessuale Rollen-

1 Die Straf klage folgt zum Teil eigenen Gesetzen: Es besteht ein Klagemo
nopol des Promotor iustitiae (c. 1721), der seinerseits an die Ergebnisse einer 
Voruntersuchung (c. 1717) und an eine oberhirtliche Klageermächtigung (c. 1718 
§ 1) gebunden ist. Außerdem werden Strafsachen meist auf außergerichtlichem 
Weg entschieden (c. 1720). 

2 Eigentliche F o r d e r u n g s k l a g e n werden bei kirchlichen Gerichten 
äußerst selten eingebracht, zumal eine Urteilsvollstreckung (mit äußeren Zwangs
mitteln) kaum jemals möglich wäre. Denkbar wäre eine solche Klage allenfalls, 
wenn Kleriker oder kirchliche juristische Personen miteinander in Streit liegen; 
unter Umständen könnten die kirchlichen Gerichte aber wohl auch bei arbeitsrecht
lichen Streitigkeiten kirchlicher Angestellter angerufen werden. 

3 Gegen kirchliche V e r w a l t u n g s a k t e (z. B. die Verweigerung der Dis
pens von einem Ehehindernis) steht nur die Beschwerde an den hierarchischen 
Oberen zur Verfügung (cc. 1732-1739); erst gegen den Rekursentscheid einer 
Verwaltungsbehörde des Hl. Stuhls kann die Zweite Sektion der Apostolischen 
Signatur angerufen werden (c. 1445 § 2). Außerdem gibt es auch Ansprüche, die 
weder auf dem Gerichts- noch auf dem Verwaltungsweg durchgesetzt werden 
können, wie etwa das Recht auf Eheschließung aufgrund einer Verlobung 
(c. 1062 § 2). 
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fähigkeit in einem konkreten Verfahren, die in der Rechtssprache des CIC 
mit dem Begriff persona standi in iudicio ausgedrückt wird4. 

a) D i e P a r t e i f ä h i g k e i t 

Was nun die Parteifähigkeit natürlicher Personen betrifft5, ist aller
dings festzuhalten, daß sie sich nicht mehr mit der kirchlichen Rechts
fähigkeit deckt, wie dies - hinsichtlich des Klagerechtes - im CIC/1917 
noch der Fall war6. Doch im Vorgriff auf die CIC-Reform wurden in einer 
Entscheidung der für die Interpretation der Konzilsbeschlüsse eingesetz
ten Kommission vom 8. 1. 1973 alle Klagerechtsbeschränkungen aufge
hoben 7 . Seither ist jeder Mensch vor kirchlichen Gerichten parteifähig 
(vgl. c. 1476), obgleich kirchlich rechtsfähig nur die Getauften sind 
(c. 96) 8. So können also sogar NichtChristen als Kläger auftreten, selbst 
wenn es sich um eine Ehe mit einem anderen Nichtkatholiken handelt. 
Zwar unterliegen Nichtkatholiken nicht dem rein positiven (materiellen) 
Eherecht, wohl aber dem natürlichen und positiven göttlichen Recht 
(c. 1059)9. Doch wann eine Ehe nach diesem göttlichen Recht ungültig ist, 

4 Die offiziöse deutsche Übersetzung gibt diese Wendung einmal mit „pro
zeßfähig" (c. 1505), an anderer Stelle mit „Prozeßführungsbefugnis" (c. 1620, 5°) 
wieder. Was die erste Übersetzungsvariante betrifft, ist jedoch festzuhalten, daß 
eine Klage auch dann abzuweisen ist, wenn der Kläger zwar grundsätzlich pro
zeßfähig, nicht aber prozeßführungsbefugt ist. Gegen die zweite Variante ist ein
zuwenden, daß jemand durchaus prozeßführungsbefugt sein kann, ohne (selb
ständig) handlungsfähig zu sein; auch in diesem Fall wäre ein Urteil nichtig, wenn 
die prozeßunfähige Partei nicht rechtmäßig vertreten war (vgl. cc. 1478-1480). 

Zum Ganzen s. K. M ö r s d o r f , Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des 
Codex Iuris Canonici, Bd. III, Paderborn 111979, 91-95 . 

5 Da juristische Personen, die an sich ebenfalls rechtsfähig (c. 113 § 2) und 
daher auch parteifähig (vgl. c. 1480) sind, nicht eheschließungsfähig sind, bleiben 
sie hier außer Betracht. 

6 C 1646 i. V. m. c. 87 CIC/1917 in der authentischen Interpretation des da
maligen S . O f f i c i u m : AAS 20 (1928) 75; vgl. auch Art. 35 § 3 EPO. - Die Dek-
kungsgleichheit von Rechts- und Parteifähigkeit war übrigens schon im früheren 
Recht nicht ganz gegeben, da Nichtkatholiken zwar kein Klagerecht hatten, sehr 
wohl aber beklagt werden konnten, sodaß sie vor dem kirchlichen Gericht in einer 
Parteirolle standen und selbstverständlich auch ihre Parteirechte ausüben konnten. 

7 AAS 65 (1973) 59. - Im übrigen wurden diese Beschränkungen ohnedies 
durch die Einschaltung des Kirchenanwaltes fast regelmäßig umgangen, sodaß 
der Mangel des Klagerechtes letztlich - zumindest theoretisch - zu einer besseren 
Position im Prozeß führte, weil die Klage von einem amtlich bestellten Fachmann 
vertreten wurde. 

8 Mißverständlich P. W i r t h , Das Streitverfahren: Handbuch des katholi
schen Kirchenrechts. Hrsg. v. J . Listi - H. Müller - H. Schmitz (HdbkathKR), 
Regensburg 1983, 972, mit der Formulierung „parteifähig (kirchlich rechtsfähig)". 

9 Auch im Prozeß wäre daher das rein positive Eherecht nicht anwendbar; 
an positivem Recht wäre das einschlägige nichtkatholische Kirchenrecht bzw. das 
staatliche Recht heranzuziehen, soweit diese dem göttlichen Recht nicht wider
streiten. 
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kann allein die höchste kirchliche Autorität - auch in Form einer positi
ven Norm - klarstellen (c. 1075 § 1). Wann immer daher ein Nichtkatho-
lik irgendwie in den Rechtskreis der katholischen Kirche tritt - weil er 
z. B. einen katholischen Partner heiraten will - , hat er ein berechtigtes 
Interesse daran, daß die Nichtigkeit seiner Vorehe festgestellt wird, da er 
andernfalls seine Absicht nicht verwirklichen kann. Da für diese Feststel
lung ausschließlich die kirchlichen Gerichte zuständig sind 1 0 , darf den 
Nichtkatholiken das Klagerecht gar nicht vorenthalten werden, da dies -
falls ihre Vorehe tatsächlich ungültig wäre - auf eine Verweigerung des 
natürlichen Rechts auf Eheschließung hinausliefe. Sooft daher ein Nicht-
katholik ein Rechtsschutzbedürfnis geltend macht, das - von ihrem eige
nen Kompetenzanspruch her - nur die katholische Kirche befriedigen 
kann, hat er auch im Gerichtsverfahren die Parteifähigkeit und das 
Klagerecht. 

b) D i e P r o z e ß f ä h i g k e i t 

Das zweite Element der prozessualen Rollenfähigkeit ist die Prozeß
fähigkeit, die sich mit der Geschäfts- bzw. Handlungsfähigkeit deckt. Sie 
besteht darin, daß eine Person fähig ist, im Prozeß selbständig aufzutre
ten und ihre Interessen und Rechte wahrzunehmen. Nicht prozeßfähig 
sind daher Menschen, die des Vernunftgebrauchs entbehren1 1; sie bedür
fen eines C u r a t o r s (c. 1478 § 4), der an ihrer Stelle im Prozeß 
handelt1 2. 

In Ehenichtigkeitsverfahren ist meist dann ein Curator zu bestellen, 
wenn als Nichtigkeitsgrund amentia geltend gemacht wird (c. 1478 
§ 4 1 3). Allerdings ist dies bloß die Regel, die nicht immer anwendbar ist. 

1 0 Hinsichtlich der nichtkatholischen Christen scheint c. 1671 diese Kompe
tenz grundsätzlich zu beanspruchen, also auch ohne besonderes Rechtsschutz
interesse gegenüber der katholischen Kirche. In der Praxis dürfte dies aber auf 
keine besonderen Schwierigkeiten stoßen, da sich solch ein Christ ohnehin nicht 
an die Kirche wendet, wenn jeder konkrete Anlaß fehlt. Zu fragen ist aber, ob 
nicht auch z. B. die orthodoxen Kirchen das Recht haben, über die Gültigkeit von 
Ehen orthodoxer Christen nach eigenem Recht zu befinden. 

1 1 M i n d e r j ä h r i g e sind zwar im allgemeinen ebenfalls prozeßunfähig 
(c. 1478 § 1 ); in geistlichen Sachen aber - wozu die Ehe wegen ihrer sakramentalen 
Würde zweifellos gehört - können sie ab dem 14. Lebensjahr selbständig im Pro
zeß auftreten (c. 1478 § 3). Sollte tatsächlich einmal ein noch Minderjähriger ein 
Ehenichtigkeitsverfahren führen wollen, würde auf diese Weise die Lücke zwi
schen dem Ehemündigkeitsalter (c. 1083 § 1) und dem Erreichen der Volljährig
keit (c. 97 § 1) überbrückt. 

1 2 Leidvolle Erfahrungen aus der Tätigkeit an Berufungsgerichten nötigen zu 
dem überflüssig sein sollenden Hinweis, daß der C u r a t o r nicht mit dem P r o -
k u r a t o r (c. 1481 § 1) verwechselt werden darf. 

1 3 Wenn in dieser Norm auch die boni interdict! genannt werden, ist zu be
achten, daß von den staatlichen Behörden mitunter auch Menschen entmündigt 
werden, die durchaus in der Lage sind, ihre Rechte im Eheprozeß selbständig 
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Zunächst sollte klar sein, daß die bloße Klagebehauptung, jemand sei 
geisteskrank1 4, noch nicht beweist, daß dies tatsächlich so ist; ebendies 
soll ja Gegenstand der prozessualen Untersuchung sein. Und außerdem 
bezieht sich die Klagebehauptung auf den Zeitpunkt der Eheschließung, 
während die Entscheidung, ob ein Curator zu bestellen ist oder nicht, 
vom Geisteszustand zur Zeit des Prozesses abhängt. Vielleicht muß 
man sogar auch damit rechnen, daß es Schweregrade der Krankheit 
gibt, die zwar die Eheschließungsfähigkeit ausschließen, nicht aber 
unbedingt auch die Prozeßfähigkeit. 

Viele Diözesangerichte pflegen in solchen Fällen einen vermeintlich 
sicheren Weg zu gehen: Um eine Urteilsnichtigkeit nach c. 1620, 5°, zu 
vermeiden, wird prinzipiell ein Curator bestellt15. Übersehen wird dabei, 
daß eine zu Unrecht für prozeßunfähig erklärte Partei ihr Verteidigungs
recht nicht wahrnehmen kann, sodaß eine Urteilsnichtigkeit gemäß 
c. 1620, 7°, droht1 6. Wer diesem Dilemma dadurch entgehen will, daß er 
ad cautelarti einen Curator bestellt und sowohl diesem wie auch der Par
tei eine aktive Rolle im Prozeß einräumt, erweist sich als Formalist von 

wahrzunehmen. In diesem Fall verbietet sich die Bestellung eines Curators, und 
der Richter hat das persönliche Auftreten im Prozeß anzuordnen. Zu denken ist 
etwa an Personen, die deshalb entmündigt wurden, weil sie ihr Vermögen nicht 
selbständig verwalten können, sonst aber ohne weiteres ihrer selbst mächtig 
sind. Auch bei den Tatbeständen des c. 1095, 2° und 3°, ist häufig die Selbst
mächtigkeit gegeben, sodaß in jedem Einzelfall genau geprüft werden muß, ob 
die Bestellung eines Curators wirklich gerechtfertigt und notwendig ist. 

1 4 Fast immer wird Geisteskrankheit der aufgerufenen Partei geltend ge
macht. Aus der Praxis sind aber auch Fälle bekannt, in denen Geisteskrankheit 
des Klägers oder sogar beider Teile behauptet wurde. 

1 5 Besonders unsinnig ist diese Praxis, wenn das Gericht dann doch aus
schließlich mit der angeblich prozeßunfähigen Partei verkehrt, und diese ihre 
Rechte auch tatsächlich wahrnimmt. 

1 6 R. R o t a 12. 12. 1980 c. P i n t o , n. 3: MonEcc1107 (1982) 20: Sententia 
etiam est insanabiliter nulla cum, constituto curatore pro actore vel pro convento, 
postea detegitur incapacitatem revera nullam exstitisse, quippe quod pars certo 
gauderet requisita mentis discretione ad standum per se ipsam in iudicio. Tunc 
enim Ordinarli decretum - dieser war nach früherem Recht für die Bestellung des 
Curators zuständig - nullum est, partem privans iure sibi a natura concesso, et 
curator nomine alterius agit sine legitimo mandato, contra praescriptum can. 
1892, 3° (= c. 1620, 6° CIC/1983). 

R. R o t a 20. 1. 1983 c. S t a n k i e w i c z , η. 14: MonEccI 109 (1984) 253f., 
schließt aus den faktischen Verteidigungsanstrengungen der Frau, ut pars con
venta sufficienti discretione causae agendae proportionata necnon voluntatis ad-
huc polleat in exercitio suorum iurium, und stellt schließlich fest: . . . Curator inju
ste et illegitime constitutus pro parte iure habili ad agendum in iudicio integrare 
nequit eius legitimam personam standi in iudicio, nec ideo eius nomine valide 
agere potest, cum reapse careat legitimo mandato. 
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hohen Graden, auch wenn er sich für diesen kläglichen Tutiorismus auf 
Urteile der Römischen Rota stützen kann 1 7 . 

Damit stellt sich die Frage, wann ein Curator zu bestellen ist. Auszu
gehen ist - wie im Rechtsverkehr üblich - vom Normalfall: Persona 
maior plenum habet suorum iurium exercitium (c. 98 § 1). Wer immer 
von einer bestimmten Person das Gegenteil behauptet, trägt dafür die 
volle Beweislast (c. 1526 § 1). Solange bloß Zweifel an der Prozeßfähig
keit bestehen, ist deren Vorhandensein zu vermuten; allenfalls ist diesbe
züglich eine Voruntersuchung anzustellen bzw. - wenn die Zweifel erst 
während des Verfahrens auftreten - eine Zwischenuntersuchung18. Nur 
wenn Gutachten, Krankengeschichten oder andere eindeutige Beweise 
für die Prozeßunfähigkeit vorliegen, ist ein Curator zu bestellen1 9, der 
dann aber auch tatsächlich die Parteirolle im Prozeß wahrzunehmen 
hat 2 0. Liegen solche Unterlagen nicht vor, dann ist die Klagebehauptung 
als das zu nehmen, was sie ist: eine unbewiesene Behauptung, die nicht 
zu Rechtsbeschränkungen der anderen Partei führen darf. Rechtlich und 
vor allem auch sachlich ist jedenfalls die gleichgewichtige Prozeßbeteili
gung der Partei und eines Curators unzulässig 2 1. 

1 7 R. R o t a 12. 12. 1980 c. P i η to, η. 3 d: MonEccI 107 (1982) 21 : . . . ubi 
in dubio positivo et probabili de processuali incapacitate partis ipsi ad cautelam 
curator detur... 

« R. R o t a 3. 7. 1980 c. P a r i s e l l a , η. 7: MonEccI 106 (1981) 145: Ut 
autem in controversiam adducatur incapacitas personae standi in iudicio atque 
de nullitate sententiae forte latae sermo fiat, requiritur ut per in psychiatrìca arte 
peritos invicte probetur contrahentem mente aegrotasse, tempore celebrationis 
processus. - Vgl. auch K.-Th. G e r i n g e r , Das Recht auf Verteidigung im kanoni
schen Prozeß. (WBTh 50), Wien 1976, 59-61. mit weiteren Belegen. 

1 9 Auch wenn sich diese Frage hauptsächlich in amenf/a-Verfahren stellt, ist 
zu betonen, daß eine Partei unter Umständen auch in Prozessen, die aus einem 
anderen Rechtsgrund geführt werden, eines Curators bedarf. Möglich ist ja, daß 
sie erst während der Ehe in Geisteskrankheit verfallen ist. 

2 0 Das Gericht hat daher von der Ladung bis zum Urteil nur mit dem Cura
tor, nicht mit der prozeßunfähigen Partei zu verkehren. Nur wenn es dem Richter 
angezeigt erscheint, die Partei trotz Geisteskrankheit anzuhören, kann dies (ohne 
Eid) geschehen (c. 1478 § 4). 

Zu beklagen ist allerdings, daß die Curatoren häufig bloß eine rein formale 
Rolle spielen. Meist kennen sie ihre Klienten persönlich überhaupt nicht; höchst 
selten verfassen sie einen eigenen Verteidigungsschriftsatz - sie leisten einfach 
die notwendigen Unterschriften. Daß ein Curator gar von sich aus Berufung ein
legt oder sich zumindest der Berufung des Bandanwaltes anschließt, kommt fast 
nie vor. Dem Sinn des Gesetzes entspricht solche Praxis ganz gewiß nicht - und 
besonders geistreich ist sie auch nicht. 

2 1 R. R o t a (Anm. 17): Wenn ein Curator - wenn auch nur ad cautelam -
bestellt ist, hoc facto, iam ipsa (sc. pars) non potest valide agere et respondere 
per se ipsam, sed tantummodo per curatorem ... Ideo denuntiatio citationis et 
communicatio sententiae ... fieri debent non mente infirmo sed eiusdem curatori 
legitimo constituto. - Die Kritik an der ad caute/am-Bestellung bleibt natürlich 
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Die Bestellung des Curators obliegt dem kirchlichen Richter, der zu
nächst auf die Zulassung eines allenfalls staatlicherseits bestellten Pfle
gers verwiesen wird 2 2; sollte es einen solchen nicht geben, oder wäre 
seine Zulassung für den kirchlichen Prozeß unzweckmäßig 2 3 , ist es Sa
che des Richters, für den Prozeß einen Curator zu berufen (c. 1479). 
Dieser Richter ist der Vorsitzende2 4 des Kollegialgerichtes25, da er allein 
über die Annahme oder Abweisung der Klage zu entscheiden h§t 
(c. 1505 § 1). 

Dem scheint freilich entgegenzustehen, daß c. 1505 § 2, 2°, be
stimmt: Wenn der Kläger keine persona standi in iudicio ist, ist die Klage 
abzuweisen, was in der offiziösen deutschen Übersetzung auf die Pro
zeßunfähigkeit bezogen wird 2 6. Kann also ein prozeßunfähiger Kläger, 
auch wenn er einen Curator hat, seine Rechte grundsätzlich nicht ge
richtlich geltend machen? Dies kann doch nicht sein! Daraus kann erse
hen werden, daß c. 1505 § 2, 2°, nur dann Sinn hat, wenn die persona 
standi in iudicio auch die Prozeßführungsbefugnis umfaßt; wäre bloß die 
Prozeßunfähigkeit gemeint, dann wäre diese Norm völlig inhaltslos, da 
ihr ja durch die Bestellung eines Curators Rechnung getragen werden 
kann und m u ß 2 7 . 

aufrecht; sie ist eben nicht legitim. Worauf es aber hier ankommt, ist, daß sogar 
bei diesem bedenklichen Vorgang das gleichzeitige Agieren der Partei abgelehnt 
wird. 

2 2 Nach Möglichkeit ist zuvor der Heimatbischof der prozeßunfähigen Partei 
anzuhören, da von deren Wohnsitzbistum aus eher beurteilt werden kann, ob der 
staatlich bestellte Curator geeignet ist, seine Vertretungsvollmacht auch vor 
einem kirchlichen Gericht sachgerecht auszuüben. Wenn freilich die Anhörung des 
Bischofs mit unverhältnismäßig großen Schwierigkeiten verbunden wäre (z. B. 
unsichere oder langwierige Postwege), könnte man die Anhörung für unmöglich 
halten. 

In Ö s t e r r e i c h haben die Bischöfe ihr diesbezügliches Recht den Offizialen 
übertragen (ABI ÛBK 2 [1984] 20, Nr. 28), obwohl dies eigentlich in den Bereich 
der allgemeinen Verwaltung gehört. 

2 3 Etwa wegen Unerfahrenheit oder wegen einer Interessenskollision; letzte
res ist sicher gegeben, wenn ein Partner der Vormund des anderen ist. 

2 4 Den Senatsvorsitz soll - quatenus fieri potest (c. 1426 § 2)! - der Offizial 
oder der Vizeoffizial führen. Insbesondere an Gerichten, die über keinen Vizeoffi-
zial verfügen, wäre es daher möglich, daß auch ein Diözesanrichter den Vorsitz 
führt. Notwendig könnte dies werden, wenn der Offizial in einer Sache wegen 
Befangenheit nicht tätig werden kann. 

2 5 Sollte der Prozeß vor einem Einzelrichter geführt werden (cc. 1425 § 4, 
1686), hätte natürlich dieser den Curator zu bestellen. 

2 6 Vgl. Anm. 4. 
2 7 Dies als Einwand zu K. Lud i c k e : Münst. Kommentar zum CIC (März 

1988), vor 1478, 5f. 
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c) D i e P r o z e ß f ü h r u n g s b e f u g n i s 

Die Prozeßführungsbefugnis ergibt sich aus der Beziehung, die eine 
Person zum Prozeßgegenstand hat. Wer an einer Sache kein Recht hat, 
kann ein solches auch vor Gericht nicht vorbringen. In einem Verfahren 
freilich, dessen Gegenstand seiner Natur nach rein private Interessen be
trifft28, wird man die Beziehung zwischen Kläger und Prozeßgegenstand 
zunächst vermuten müssen, da es andernfalls nie zu einer Klage kom
men könnte, wenn nicht von vornherein klare Beweise für die Aktivlegiti
mation vorliegen. Gegebenenfalls ist es Sache des Beklagten, die Pro
zeßführungsbefugnis des Klägers durch eine peremptorische Einrede 
(c. 1462) zu bestreiten. 

An der Feststellung, ob eine konkrete Ehe nichtig ist, können nur die 
Ehegatten selbst ein (privates) Interesse haben. Da aber die Klärung die
ser Frage auch im öffentlichen Interesse der Kirche liegt, kommt auch ihr 
- vertreten durch den Kirchenanwalt (c. 1431 § 1) - eine eigene, vom 
Parteieninteresse unabhängige Legitimation zur Klage z u 2 9 . Daher sind 
im Ehenichtigkeitsverfahren nur die Eheleute selbst und der Kirchenan
walt prozeßführungsbefugt und damit klageberechtigt (c. 1674). Nicht kla
geberechtigt sind Angehörige, Seelsorger oder sonstige Personen; sie 
können allenfalls beim Kirchenanwalt Anzeige erstatten. 

Eine Ausnahme von dieser Norm sieht c. 1675 § 1 vor 3 0 . Wenn die 
Ehe durch den Tod eines oder beider Gatten bereits aufgelöst ist, gibt es 
niemanden mehr, der an der Nichtigkeitserklärung dieser Ehe unmittel
bar interessiert sein könnte. Sollte die Klärung dieser Frage aber für die 
Entscheidung einer anderen Streitsache - egal ob vor einem kirchlichen 

2 8 Subjektiv verfolgt natürlich auch ein Kläger im Ehenichtigkeitsverfahren 
zunächst private Interessen; objektiv aber ist die Ehe ein Gegenstand auch des 
öffentlichen Interesses, weshalb sie auch von Amts wegen verteidigt wird (c. 
1432). 

2 9 Wenn Lud i c k e (Anm. 27) 1476, 4, sagt, der Kirchenanwalt habe keine 
Aktivlegitimation und mache „fremdes Recht" geltend, übersieht er, daß der Pro-
motor iustitiae im System des CIC/1983 überhaupt nur tätig wird, wenn die Ehe
leute selbst an der Klarstellung ihres kirchlichen Personenstandes gar nicht inter
essiert sind. Früher trat der Kirchenanwalt fast ausschließlich im Interesse einer 
nicht klageberechtigten Partei auf (vgl. Art. 35 § 1 EPO). Da jedoch nun die Kla
gerechtsbeschränkungen weggefallen sind, kann er in Zukunft nur dann auf Nich
tigkeit der Ehe klagen, wenn die Eheleute trotz eines konkreten Verdachtes nicht 
gewillt sind, selbst Klage zu erheben. Dabei handelt er gewiß nicht in deren - in 
„fremdem" - Interesse, sondern im eigenen Interesse der Kirche. Die Aktivlegiti
mation dazu wird man ihm wohl nicht absprechen können. 

3 0 Im Falle des c. 1675 § 2 hat der Erbe des während des Prozesses verstor
benen Eheteils stärkere Rechte. Da es dabei aber nicht um eine Klage, sondern 
um die Fortsetzung eines bereits laufenden Verfahrens geht, fällt diese Konstella
tion aus dem Thema. 
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oder staatlichen3 1 Gericht - bedeutsam sein, könnte mittelbar doch ein 
Rechtsschutzbedürfnis gegeben sein. Dieses rein private Interesse be
rechtigt zu einer Ehenichtigkeitsklage in Form einer Zwischenklage (vgl. 
c. 1587) 3 2. Mit einer Hauptklage jedoch kann die Gültigkeit dieser Ehe 
nicht mehr angefochten werden, da es dafür keine Prozeßführungsbe-
fugte mehr gibt; auch das öffentliche Interesse ist weggefallen. 

2. Form und Inhalt der Klage 

Die Klage kann bei Gericht sowohl schriftlich in Form einer K l a g e 
s c h r i f t wie auch mündlich in Form einer P r o t o k o l l a r k l a g e einge
bracht werden. Die Regel ist wohl die Klageschrift, die vom Kläger selbst 
oder von seinem Prozeßbevollmächtigten zu unterzeichnen ist (c. 1504, 
3°). Die Protokollarklage ist ein mündlicher Klagevortrag, der vom Ge
richtsnotar auf Geheiß des Richters zu Protokoll zu nehmen ist und so
wohl vom Kläger (c. 1503 § 2) wie auch vom Notar (c. 1437 § 1) unter
schrieben wird 3 3. An den Inhalt beider Arten der Klageerhebung sind die
selben Forderungen zu stellen 3 4. Zu nennen sind zunächst das a n g e -

3 1 In der Bundesrepublik D e u t s c h l a n d ist damit nicht zu rechnen, da der 
Staat die absolute Ehehoheit beansprucht. 

3 2 Beispiel: Der Sohn des verstorbenen Ehemannes beansprucht das 
ererbte Patronatsrecht. Denselben Anspruch erhebt ein Bruder des Mannes, der 
nun nachweisen will, daß die Ehe des Verstorbenen ungültig war, sodaß (inner
kirchlich) auch nicht der an sich übliche Erbfall eintreten konnte. 

3 3 Daß der Notar selbst die Niederschrift aufnimmt, wird wohl nicht notwen
dig sein. Er muß aber bei der Protokollaufnahme anwesend sein, da er sonst die 
Niederschrift nicht wirklich beglaubigen könnte. Vgl. K.-Th. G e r i n g e r , Das 
Recht auf Verteidigung im kanonischen Ehenichtigkeitsverfahren: AfkKR 155 
(1986) 428-442, hier 433. 

3 4 In c. 1504 wird zwar nur vom libellus gesprochen. Da aber die Protokollar
klage dieselben Rechtswirkungen entfaltet wie die Klageschrift (c. 1503 § 2), muß 
sie auch denselben materiellen Voraussetzungen entsprechen. Allerdings: Anders 
als ein (auch kirchlich angestellter) Anwalt und Prozeßbevollmächtigter, der ein 
Mandat auch wegen Aussichtslosigkeit eines Prozesses ablehnen kann, hat der 
Notar nicht das Recht, die Protokollierung und Weiterleitung der Klage zu verwei
gern, da er in richterlichem Auftrag handelt (c. 1503 § 2). Wenn es sich dabei um 
einen Generalauftrag handelt, was bei entsprechender Rechtskenntnis des 
Notars durchaus möglich wäre, darf er wohl beratend auf eine allfällige Aussichts
losigkeit hinweisen. Doch auch ein Richter, der einen Spezialauftrag erteilte, darf 
die Aufnahme der Protokollarklage nicht verweigern, da nur der Senatsvorsit
zende über die Annahme einer Klage zu entscheiden hat (c. 1505 § 1). Außer
dem wäre in diesem Fall die Partei, die ja ohne Anwalt agiert, von vornherein 
schlechter gestellt als eine mit anwaltschaftlicher Vertretung - dies kann nicht 
sein. Schon aus diesem Grund ist die Bestellung kirchlich bestellter (und besolde
ter) Anwälte zu fordern (c. 1490), die natürlich über die notwendige Qualifikation 
verfügen müssen (c. 1483). Vgl. dazu G e r i n g e r , Recht auf Verteidigung (Anm. 
33) 430-432. 
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r u t e n e G e r i c h t und das k o n k r e t e K l a g e b e g e h r e n ; dieses ist 
mit einer zumindest allgemein gehaltenen S a c h v e r h a l t s d a r s t e l 
l u n g zu begründen und durch ein B e w e i s a n g e b o t zu stützen. So
dann sind Name und Anschrift der a u f g e r u f e n e n P a r t e i sowie das 
A b f a s s u n g s d a t u m der Klageschrift bzw. der Protokollarklage und 
die Zustelladresse des K l ä g e r s anzugeben. 

a) D e r K l a g e g r u n d 

Das Klagebegehren muß konkret sein. Es genügt daher keineswegs, 
bloß ganz allgemein die Nichtigkeitserklärung der Ehe zu verlangen; ge
fordert ist vielmehr auch die Angabe des R e c h t s g r u η d e s, der die 
behauptete Nichtigkeit der Ehe verursacht haben soll. Dies bedeutet nun 
nicht, daß schon in der Klage auch die zutreffende Norm unbedingt an
geführt oder der Klagegrund in kanonistisch einwandfreier Terminologie 
benannt werden müßte; damit wären die Parteien, zumal wenn sie nicht 
anwaltschaftlich vertreten sind, in der Regel überfordert 3 5. Doch aus 
dem geschilderten Sachverhalt muß hervorgehen, aus welchem Grund 
die Ehe nichtig sein soll; sonst könnte die Klage gar nicht angenommen 
werden 3 6, da das Prozeßziel nicht erkennbar wäre. Schließlich muß auch 
der aufgerufenen Partei schon mit der Ladung zumindest der genaue 
Klagegrund mitgeteilt werden (vgl. c. 1508 § 2), da sie nur in dessen 
Kenntnis entscheiden kann, ob sie die formelle Streitpunktfestsetzung 
dem Richter überläßt oder eine eigene Sitzung beantragt (c. 1677 § 2) 3 7 . 

3 5 Sehr wohl muß aber das Gericht spätestens zum Zeitpunkt der litis con-
testatio Klarheit darüber haben, was im Prozeß eigentlich genau untersucht wer
den soll (c. 1677 § 3). Wenn daher ein Canon mehrere Tatbestände behandelt, 
wie etwa c. 1095, genügt die Nennung bloß des Canons nicht, da damit der Pro
zeßgegenstand noch nicht erfaßt wird; vielmehr muß auch Klarheit über die anzu
wendende Unternummer bestehen, weil erst darin der Tatbestand ausgedrückt 
wird. Ein Rechtsgrund „Eheunfähigkeit (c. 1095)" läßt nicht erkennen, ob es sich 
dabei um Geisteskrankheit (n. 1), psychisch bedingte Konsensunfähigkeit (n. 2) 
oder psychisch bedingte Eheführungsunfähigkeit (n. 3) handelt. So nimmt es 
auch nicht wunder, daß in einem Prozeßakt sogar von einem ,,Ausschluß(!) der 
Ehefähigkeit" die Rede war. 

Im übrigen sei in diesem Zusammenhang auch darauf hingewiesen, daß 
Ehen, die vor dem 27. 11. 1983 geschlossen wurden, nach altem Recht zu beur
teilen sind; man sollte daher die Normen des CIC/1983 höchstens vergleichs
weise heranziehen. 

3 6 Vgl. K.-Th. G e r i n g e r , Die conformitas sententiarum. Zur Gleichwertig
keit formell nicht konformer Urteile: AfkKR 149 (1980) 432-466, hier 434-436. 

3 7 Vgl. G e r i n g e r , Recht auf Verteidigung (Anm. 33) 436. - In anderem 
Zusammenhang aber grundsätzlich beachtenswert R. R ο t a 20.1.1983 c. S t a n -
k i e w i c z , η. 8: MonEccI 109 (1984) 249: Enimvero altera pars integrum ius 
habet cognoscendi sive nullitatis caput, ex quo postulatur declaratio nullitatis sui 
matrimonii, sive allatas probationes. 
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Auch im Ehenichtigkeitsverfahren können gleichzeitig mehrere Klage
gründe vorgebracht werden, die jedoch einander nicht ausschließen dür
fen (c. 1493). Nun kommt es aber gerade in Prozessen dieser Art gar 
nicht so selten vor, daß der in der Klage mitgeteilte Sachverhalt verschie
dene Rechtsgründe möglich erscheinen läßt; nur kann vor Abschluß der 
Beweiserhebung noch nicht entschieden werden, welcher Grund tatsäch
lich vorliegt. In diesem Fall können und sollen schon in der Klage alle 
aufgrund des Sachverhaltes denkbaren Gründe geltend gemacht wer
den. Wenn diese Gründe einander nicht widersprechen - wie etwa Aus
schluß der Unauflöslichkeit und Ausschluß der Treue - , werden sie 
gleichrangig vorgebracht und im Prozeß untersucht; im Urteil wird die 
Ehe gegebenenfalls aus beiden Gründen für nichtig erklärt. Schließen je
doch die Klagegründe einander aus - wie etwa Ausschluß der Unauflös
lichkeit und Nichterfüllung einer Bedingung - , können sie in der Klage 
nur subsidiär behauptet werden; zwar wird sich in diesem Fall die pro
zessuale Untersuchung ebenfalls auf beide Nichtigkeitsgründe richten, 
aber das Urteil könnte nur hinsichtlich eines Grundes affirmativ sein; für 
den anderen müßte ein negativer Spruch gefällt werden 3 8. 

Natürlich wird ein Kläger kaum jemals wissen, welche Klagegründe 
er gleichrangig vorbringen kann, und weiche bloß subsidiär; dies hat 
letztlich der Richter bei der litis contestatici zu entscheiden. Wichtig ist 
aber, daß schon die Sachverhaltsdarstellung der Klage für beide Gründe 
einen gewissen fumus iuris erkennen läßt 3 9 . 

b) D a s B e w e i s a n g e b o t 

Die Klage muß auch schon dartun, auf welche Weise die Klagebe
hauptung bewiesen werden soll. Obwohl es üblich und in der Tat sehr 
sinnvoll ist, wenn schon in der Klage die Zeugen konkret benannt und 
gegebenenfalls auch Dokumente vorgelegt werden, muß doch auf den 
Wortlaut des c. 1504, 2°, aufmerksam gemacht werden: Das generatim 
bezieht sich nicht nur auf die facta, sondern auch auf die probationesi 
Dies bedeutet, daß zu diesem Zeitpunkt ein allgemeines Beweisangebot 
durchaus genügt. Die Vorlage konkreter Beweise ist erst nach der litis 

3 8 Vgl. zum Ganzen G e r i n g e r , Conformitas sententiarum (Anm. 36). 
3 9 Sollte erst während des Verfahrens ein zusätzlicher Nichtigkeitsgrund ent

deckt werden, genügt ein Parteienantrag auf Abänderung bzw. Ergänzung der 
Streitpunkte und die Anhörung der übrigen Prozeßbeteiligten (c. 1514). Zu beach
ten ist auch c. 1681, wonach ein Ehenichtigkeitsverfahren zwecks Durchführung 
eines Nichtvollzugsverfahrens ausgesetzt werden kann. (Die offiziöse deutsche 
Übersetzung will diesen Schritt nur zulassen, wenn der Verdacht auf Nichtvollzug 
schon bei der „Einleitung" des Prozesses auftaucht. Der authentische Text 
spricht jedoch nicht von der introducilo, sondern von der instructio causae.) 
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contestano erforderlich (c. 1516, 4 ° ) 4 0 . Dies festzuhalten ist notwendig, 
weil sich daraus, wenn über die Klageannahme zu entscheiden ist, Kon
sequenzen ergeben. 

3. Annahme und Abweisung der Klage 

Im Gegensatz zum früheren Recht (Art. 61 EPO) ist nun nicht mehr 
das Richterkollegium insgesamt für die Klageannahme bzw. -abweisung 
zuständig, sondern der Senatsvorsitzende allein (c. 1505 § 1)41. Die Ent
scheidung ist innerhalb eines Monats nach Klageerhebung zu fällen; 
wird die Monatsfrist versäumt und bleibt der Vorsitzende trotz Urgenz 
des Klägers weitere zehn Tage untätig, gilt die Klage aufgrund einer 
Rechtsfiktion als angenommen (c. 1506), selbst wenn sie den Anforde
rungen des c. 1504 nicht genügt. 

a) D e r V e r s ö h n u n g s v e r s u c h 

In Ehenichtigkeitssachen soll der Richter, ehe er die Klage annimmt, 
die Parteien zur Konvalidierung der Ehe veranlassen, wenn Hoffnung auf 
beiderseitige Versöhnungsbereitschaft besteht (c. 1676). Doch abgese
hen davon, daß solche Hoffnung kaum jemals aufkommen wird, ist nicht 
zu sehen, wie ein Richter, der nichts anderes als eine Klage in Händen 
hat, überhaupt zu einer spes boni exitus kommen soll. Dazu müßte er 
doch zumindest mit beiden Parteien sprechen, was eine Ladung noch 
vor der Klageannahme notwendig machte. Allenfalls wäre es vorstellbar, 
daß während des Verfahrens eine Versönnungsöereitschaft der Parteien 
erkennbar wird; dann müßte natürlich, obgleich die Klage bereits ange
nommen ist, die Chance auf Rettung der Ehe genützt werden. Doch 
auch dies ist nur möglich, wenn die Ehe konvalidierbar ist 4 2. 

Aber so, wie c. 1676 formuliert ist, hat er höchstens deklamatorischen 
Charakter; eine formale Voraussetzung für die Annahme der Klage kann 
darin nicht erblickt werden. 

4 0 Die Fristsetzung, von der diese Norm spricht, muß sich vor allem auf die 
V o r l a g e der (konkreten) Beweise beziehen; jedenfalls kann die Beweis e r g ä η -
z u n g nicht im selben Sinn an eine Frist gebunden sein. Wenn nämlich auch 
nach der publicatio (c. 1598 § 2) und unter Umständen sogar noch nach der con-
clusio (c. 1600) eine Beweisergänzung möglich ist, muß dies auch während des 
Verfahrens, also nach Ablauf der Frist, zulässig sein. Sinnvoll ist die Fristsetzung 
nur im Hinblick darauf, daß das Verfahren in Gang kommt; und dazu bedarf es 
eben eines ersten konkreten Beweisangebotes. 

4 1 Sollte von der Ermächtigung des c. 1425 § 4 Gebrauch gemacht werden, 
entscheidet natürlich der Einzelrichter. 

4 2 K.-Th. G e r i n g e r, Die Konvalidation der Ehe: HdbkathKR 808-815, hier 
809f., 814. 
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b) P r ü f u n g d e r K o m p e t e n z d e s G e r i c h t e s 

Als erste Voraussetzung für die Klageannahme hat der Senatsvorsit
zende daher zu prüfen, ob das angerufene Gericht für die Sache ζ u -
s t ä n d i g ist (c. 1505 § 1) 4 3. Wenn nicht gerade die Ehe eines Staats
oberhauptes in Streit steht (vgl. c. 1405 § 1, 1 0) 4 4, sind zunächst das Ge
richt des Eheschließungsortes und das Gericht des Wohnortes bzw. 
eines Nebenwohnsitzes der aufgerufenen Partei kompetent (c. 1673, 1° 
und 2°). Die Reihung dieser Zuständigkeitsgründe hat aber bloß den 
Charakter einer Aufzählung; ein Vor- oder Nachrang wird damit nicht aus
gedrückt. Daher hat der Kläger das Recht, sich nach freier Wahl an 
eines dieser zuständigen Gerichte zu wenden (c. 1407 § 3), und der ange
gangene Richter ist nicht befugt, ihn an ein anderes zuständiges Gericht 
zu verweisen. Dies wäre eine strafbare Amtspflichtverletzung (c. 1457 
§ 1 ) . 

Ein eingeschränktes Recht zur freien Wahl des Gerichtes hat der Klä
ger hinsichtlich des für seinen eigenen Wohnsitz zuständigen Gerichtes 
und jenes Gerichtes, in dessen Sprengel der Schwerpunkt der Beweiser
hebung liegt 4 5 (c. 1673, 3° und 4 0 ) 4 6 . Das Gericht seines eigenen Wohn
sitzes kann er jedoch nur dann wählen, wenn dieser im Gebiet derselben 
Bischofskonferenz liegt wie der der aufgerufenen Partei; und in beiden 
Ausnahmefällen ist vor Annahme der Klage die Zustimmung des für den 
Wohnsitz der aufgerufenen Partei zuständigen Offizials einzuholen, die 
dieser erst nach deren Anhörung erteilen darf. 

An sich ist es angezeigt, daß der Kläger selbst sich um diese Zustim
mung bemüht, sodaß er sie gleichzeitig mit der Klage dem von ihm ge
wählten Gericht vorlegen kann. Die Kompetenz des angerufenen Gerich
tes wäre damit endgültig begründet, sodaß eine Klageabweisung wegen 

4 3 Sollte er schon zu diesem Zeitpunkt erkennen, daß er in dieser Sache 
befangen ist, müßte er von vornherein vom Verfahren zurücktreten (c. 1448 § 1 ) und 
auch schon die Entscheidung über die Klageannahme dem ersatzweise bestell
ten Vorsitzenden überlassen. 

4 4 Dazu zählen sicher auch die Oberhäupter von Staaten, die in einem Staa
tenbund zusammengeschlossen sind; ob auch die Oberhäupter von Gliedstaaten 
eines Bundesstaates einen Sondergerichtsstand beim Papst haben, kann hier 
nicht untersucht werden. Die Frage sei aber gestellt, da es ja auch in einem 
Gliedstaat Loyalitätsprobleme geben könnte. Solche scheinen jedenfalls der 
Anlaß für die Entwicklung dieses Sondergerichtsstandes gewesen zu sein: Als eine 
allzu willfährige Synode von Metz die Ehe L o t h a r s 11. mit T e u t b e r g a für 
nichtig erklärt hatte, hob die römische Synode des Jahres 863 diese Entschei
dung auf. So W. M. P l ö c h l , Geschichte des Kirchenrechts, Bd. I, Wien 21960, 
306. 

4 5 In diesem Fall müßte das Beweisangebot bereits bei der Klageerhebung 
konkret vorliegen. 

4 6 Damit wird der Grundsatz des c. 1407 § 3 durchbrochen. 
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mangelnder Zuständigkeit nicht mehr möglich wäre. Daß aber ein Kläger 
diesen Schritt zur Kompetenzbegründung unternimmt, ist höchstens 
dann zu erwarten, wenn er sich von einem Anwalt rechtsfreundlich bera
ten läßt. In der Regel wird daher das angerufene Gericht die erforderli
che Zustimmung einzuholen haben. Damit ergibt sich die Frage, ob es 
dazu verpflichtet ist oder ob es die Klage wegen der (noch) fehlenden 
Zuständigkeit abweisen kann. Formalrechtlich ist letzteres zweifellos 
möglich. Wenn jedoch der Kläger aufgrund der Entscheidungsgründe, 
die ja im Abweisungsdekret dargelegt werden müssen (c. 1617), den 
Mangel behebt und die Klage neuerlich einreicht, müßte sie angenom
men werden; man hätte also nur Zeit verloren. Daher ist es ratsam und 
gewiß auch pastoral geboten, daß sich das Gericht selbst schon nach 
der erstmaligen Vorlage der Klage um die Zustimmung kümmert. 

Dies nimmt natürlich eine gewisse Zeit in Anspruch; auch die Monats
frist könnte vielleicht überschritten werden. Gilt dann die Klage - nach 
Urgenz und weiteren zehn Tagen - gemäß c. 1506 als angenommen? 
Die Frage ist zu verneinen. Da nämlich das Gericht wegen der noch aus
stehenden Zustimmung des fremden Offizials seine Kompetenz noch 
nicht begründet hat, ist es rechtlich am Handeln gehindert. Die Monats
frist ist ein tempus utile (c. 201 § 2) und beginnt daher erst zu laufen, 
wenn die Zustimmung vorliegt. 

Ein besonderes Problem liegt vor, wenn die aufgerufene Partei unbe
kannten Aufenthaltes ist. Der Kläger ist also nicht in der Lage, ein für de
ren Haupt- oder Nebenwohnsitz zuständiges Gericht (c. 1673, 2°) anzu
rufen; doch auch ein Gericht nach c. 1673, 3° und 4°, kann nicht ange
gangen werden, da der für die Zustimmung kompetente Offizial ebenfalls 
unbekannt ist und überdies die aufgerufene Partei nicht befragt werden 
kann. Als einziges kompetentes Gericht bleibt daher das Gericht des 
Eheschließungsortes (c. 1673, 1°). 

c) P r ü f u n g d e r p r o z e s s u a l e n R o l l e n f ä h i g k e i t 

Nachdem der Richter festgestellt hat, daß er für die Ehesache zu
ständig ist, hat er die prozessuale Rollenfähigkeit des Klägers zu prüfen 
(c. 1505 § 1), wobei wegen des Wegfalls aller Klagerechtsbeschränkun
gen die Parteifähigkeit ohne weiteres anzuerkennen ist. Die Prozeßfüh
rungsbefugnis ist, wenn die Frage nach der Gültigkeit der Ehe nicht als 
Vorfrage in einer anderen Sache gestellt wird, aufgrund des Trauscheins 
leicht zu erkennen, da der Kläger nur seine eigene Ehe auf Nichtigkeit 
klagen kann. 

Doch auch die Prozeßfähigkeit ist zunächst zu vermuten, solange 
das Gegenteil nicht zweifelsfrei feststeht (vgl. c. 1505 § 2, 2°), sodaß 
die Klage anzunehmen ist. Ebenfalls ist die Klage anzunehmen, wenn 
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ein prozeßunfähiger Kläger von einem staatlich bestellten Curator vertre
ten wird, der für ihn Klage erhebt; allerdings müßte der Richter den Cura
tor vor der Klageannahme förmlich zulassen 4 7 oder aber für das Verfah
ren vor dem kirchlichen Gericht eigens einen Curator bestellen (c. 1479). 

d) P r ü f u n g d e r K l a g e 

Schließlich hat der Senatsvorsitzende Form (c. 1504, 1° und 3°) und 
Inhalt (2° und 4°) der Klage selbst zu prüfen. Allenfalls vorhandene Form
mängel sind allerdings leicht behebbar, sodaß die Klage zur Verbesse
rung und nochmaligen Einbringung zurückgereicht werden kann (c. 1505 
§ 3 ) . 

Zu beachten ist, daß die Klage nicht unbedingt vom Kläger persönlich 
unterschrieben sein muß; die erforderliche Unterschrift kann auch von 
seinem Prokurator geleistet werden (c. 1504, 3°), der sich allerdings dem 
Gericht gegenüber durch eine vom Kläger ausgestellte Vollmacht auswei
sen muß (c. 1484 § 1). Diese Vollmacht sollte nach Tunlichkeit zusam
men mit der Klage vorgelegt werden. Wenn dies aus irgendeinem Grund 
nicht geschieht, hat der Richter eine Nachreichfrist zu setzen. Solange 
die Vollmacht nicht bei Gericht hinterlegt ist, kann der Prokurator nicht 
als Prozeßbevollmächtigter des Klägers auftreten; die nur von ihm unter
schriebene Klage gilt daher als noch nicht rechtswirksam eingebracht 
(c. 1484 § 2), sodaß auch der Fristenlauf nach c. 1506 nicht beginnen 
kann. Allerdings kann die fehlende Vollmacht auch dadurch gewisserma
ßen ersetzt werden, daß der Kläger die Klage nachträglich persönlich 
unterzeichnet. 

Wenn auch in der Praxis die Funktionen des Prokurators und des An
waltes von derselben Person wahrgenommen werden, müssen sie den
noch voneinander unterschieden werden. Während nämlich ein Anwalt 
vom Diözesanbischof beim kirchlichen Gericht zugelassen sein muß 4 8 , 
bedarf der Prokurator einer solchen Zulassung nicht (c. 1483). Wenn 
sich daher der Kläger einen Vertreter wählt, der wohl als Prokurator, 
nicht aber als Anwalt tätig sein kann, muß dieser als Prozeßbevollmäch
tigter vom Gericht akzeptiert werden. Sollte sich der Kläger von ihm 
auch rechtsfreundlich beraten lassen, so ist dies seine Privatsache, 
gegen die nichts eingewandt werden kann; selbst wenn der Prokurator 
etwa die Verteidigungsschriftsätze nicht nur als Bevollmächtigter der Par
tei unterschreibt, sondern offenkundig auch verfaßt, ist dies vom Gericht 
hinzunehmen. Er handelt dann eben als privater Rechtsberater, auch 
wenn er offiziell nicht als Anwalt auftreten kann. 

4 7 S. Anm. 22. 
4 8 Die Zulassungsvoraussetzungen sind nicht vom Richter, sondern vom 

Bischof zu prüfen. 
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Was den Inhalt der Klage betrifft, ist zunächst darauf hinzuweisen, 
daß zwar c. 1504, 4°, verlangt, daß auch die Anschrift der aufgerufenen 
Partei angegeben wird; wenn diese aber fehlt, ist dies kein Grund für 
eine Klageabweisung, da c. 1504, 4°, bei den Abweisungsgründen des 
c. 1505 § 2, 3°, nicht genannt wird. Die Annahme der Klage kann daher 
wegen dieses Mangels nicht verweigert oder auch bloß aufgeschoben 
werden; jedenfalls wird der Fristenlauf nach c. 1506 durch einen Auf
schub der Entscheidung nicht gehemmt. Dies mag zunächst seltsam 
klingen, ist aber doch einsehbar, da es ja wirklich möglich ist, daß der 
Kläger den Aufenthaltsort der anderen Partei nicht kennt. Daraus darf 
ihm kein Schaden entstehen; eine Klageabweisung aber käme in diesem 
Fall einer Grundrechtsverletzung (vgl. c. 221 § 1) und Rechtsverweige
rung (c. 1476) gleich. Wenn jedoch der Kläger die Anschrift der aufgeru
fenen Partei arglistig verschweigt oder bei der Suche nach ihr nicht mit 
dem Gericht kooperiert, tritt nach sechs Monaten ohnedies Verlust der 
Instanz ein (c. 1520), sodaß sich die Belastung des Gerichtes in vertret
baren Grenzen hält; auch zieht der Kläger aus seinem Verhalten keinen 
wirklichen Nutzen. 

Ähnliches gilt, wenn die Klage nur ein allgemeines Beweisangebot 
enthält (c. 1504, 2°). Auch in diesem Fall darf die Klageannahme nicht 
von einer Präzisierung des Angebotes abhängig gemacht werden, und 
die Nichtbefolgung einer diesbezüglichen Aufforderung hält den Lauf der 
Monatsfrist (c. 1506) nicht auf. Erst wenn der Kläger die vom Richter 
nach der litis contestano festgesetzte Frist zur Vorlage konkreter Be
weise ungenützt verstreichen läßt, muß er die Konsequenz auf sich neh
men, daß das Verfahren nicht fortgesetzt werden kann und der Prozeß
lauf schließlich erlischt (c. 1520)49. 

Was den materiellen Inhalt der Klage angeht, wurde schon oben 
erwähnt, daß die Sachverhaltsdarstellung, auch wenn sie noch so allge
mein gehalten ist, zumindest erkennen lassen muß, welcher Ehenichtig
keitsgrund geltend gemacht wird. Ist ein solcher nicht auszumachen, 
muß die Klage abgewiesen werden (c. 1505 § 2, 3 0) 5 0; a fortiori gilt das, 

4 9 Unter Umständen kann das Verfahren wohl auch von Amts wegen einge
stellt werden. Vgl. K.-Th. G e r i n g e r , Zur Beendigung aussichtsloser Verfahren. 
Eine Untersuchung aufgrund der Judikatur des Diözesangerichtes Wien seit 
Inkrafttreten des CIC: ÖAfKR 30 (1979) 23 -43 , besonders 38 -43 . 

5 0 Wenn dieser Mangel erkennbar bloß darauf zurückzuführen ist, daß sich 
der Kläger nicht richtig ausdrücken kann, ist die Klage zur Verbesserung zurück
zureichen (c. 1505 § 3). Anzuraten wäre die Beiziehung eines Anwaltes. Wenn 
dies nicht möglich oder - etwa aus finanziellen Gründen - unzumutbar ist, sollte 
zu einer Protokollarklage geraten werden, da bei dieser Gelegenheit die richtigen 
Fragen gestellt werden können. Aber auch jede andere Art von Beratung seitens 
des Gerichtes ist ein gangbarer Weg; ein Richter aber, der als Berater tätig wird, 
sollte im nachfolgenden Prozeß nicht dem Richterkollegium angehören, damit der 
Verdacht der Befangenheit gar nicht erst aufkommen kann. 
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wenn aus der Sachverhaltsdarstellung sogar hervorgeht, daß überhaupt 
kein Rechtsgrund vorliegt51, und daß auch nicht zu erwarten ist, einen 
solchen im Laufe des Verfahrens zu entdecken (c. 1505 § 2, 4°). 

e) D e r B e s c h l u ß 

Nachdem der Senatsvorsitzende die Klage in der besprochenen 
Weise geprüft hat, hat er sie durch Beschluß anzunehmen oder abzuwei
sen (c. 1505 § 1). Das Dekret über die Klageannahme bedarf keiner Be
gründung. Wird jedoch die Klage durch Dekret abgewiesen, so ist dieser 
Beschluß in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht saltern summarie zu 
begründen (c. 1617) und mit einer Rechtsmittelbelehrung zu versehen 5 2. 

Dies gilt auch, wenn eine verbesserungsfähige Klage abgewiesen 
wird, da es sich dabei ebenfalls um eine reiectio handelt (vgl. c. 1505 
§ 3). In der Begründung wird man freilich jene Punkte hervorzuheben ha
ben, die zu verbessern sind. Und bei der Rechtsmittelbelehrung ist aus
drücklich auf die Möglichkeit zur Wiedervorlage der (verbesserten) Klage 
hinzuweisen. Trotzdem muß aber auch das Beschwerderecht genannt 
werden, da ja der Kläger der Meinung sein kann, daß eine Verbesserung 
der Klage nicht notwendig, vielleicht auch gar nicht möglich ist. In die
sem Fall steht ihm selbstverständlich das Rekursrecht zu; er ist daher 
darauf hinzuweisen. 

4. Rechtsmittel gegen das Dekret 

Gegen die Annahme der Klage steht kein Rechtsmittel zur Verfügung. 
Wohl kann die aufgerufene Partei der Klagebehauptung widersprechen 
(vgl. c. 1513 § 2); sie kann auch Einreden vorbringen, die den Prozeßlauf 
etwas verzögern 5 3 . Durch die Inkompetenzeinrede kann unter Umstän
den zwar sogar ein Prozeß vor dem vom Kläger angerufenen Gericht un
möglich gemacht werden; wenn dann aber die Klage bei einem zuständi
gen Gericht erhoben wird, muß sich die aufgerufene Partei doch dem 
Verfahren stellen. In gewisser Hinsicht prozeßausschließend ist die Ein
rede, daß die Sache bereits in zwei Instanzen endgültig entschieden ist; 
doch absolut prozeßausschließend ist diese Einrede nicht, da Personen-

5 1 Zu denken ist etwa daran, daß schon aus der Klage hervorgeht, daß der 
behauptete Ehenichtigkeitsgrund erst nach der Eheschließung aufgetreten ist. 

5 2 Ausdrücklich wird die Rechtsmittelbelehrung zwar nur für das Urteil ver
langt (c. 1614), das vom Dekret deutlich unterschieden wird (c. 1617). Doch wenn 
gegen ein Dekret - wie in c. 1505 § 4 - ein Rechtsmittel zugelassen ist, ist die 
offenkundige Gesetzeslücke attentis legibus latis in similibus aufzufüllen, ganz 
abgesehen von der kanonischen Billigkeit (c. 19). 

5 3 Zu denken ist etwa an die Befangenheitseinrede (c. 1449 § 1 mit c. 1459 
§2) . 
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Standssachen niemals in Rechtskraft erwachsen (c. 1643) und auch 
nach zwei gleichlautenden Urteilen, wenn neue und schwerwiegende 
Beweise vorgebracht werden, wieder aufgenommen werden können 
(c. 1644 § 1) 5 4. Eine peremptorische Einrede (c. 1462 § 2) in Ehesachen 
könnte eigentlich nur vorgebracht werden, wenn die Gegenpartei dartun 
kann, daß zwischen ihr und dem Kläger niemals eine Eheschließung 
stattgefunden hat, so daß die Prozeßführungsbefugnis fehlt (c. 1674, 1°); 
doch dies ist kaum vorstellbar55. Direkt ist das Dekret über die Klagean
nahme jedenfalls durch kein Rechtsmittel anzugreifen, da es nicht die 
Wirkung eines Endurteils hat (c. 1629, 4°). 

Gegen die Abweisung der Klage kann dagegen das Rechtsmittel der 
Beschwerde eingelegt werden; sie ist innerhalb einer Nutzfrist von zehn 
Tagen mit einer Begründung an das Berufungsgericht oder, wenn die Kla
geabweisung durch den Senatsvorsitzenden erfolgt, an das Richterkolle
gium zu richten. Die Entscheidung über die Beschwerde ist expeditis-
sime zu treffen (c. 1505 § 4). Der Gesetzeswortlaut bietet allerdings 
einige Interpretationsschwierigkeiten. 

Wenn es nämlich heißt, daß die Beschwerde vel ad tribunal appella-
tionis vel ad collegium, si libellus reiectus fuerit a praeside, zu gehen hat, 
kann zunächst als sicher gelten, daß sie an das Richterkollegium gerich
tet werden k a n n . Aber m u ß sie auch? Oder kann sich der Beschwer
deführer unter Umgehung des Kollegiums auch direkt an das Berufungs
gericht wenden? Der Gesetzestext läßt an sich beide Deutungen zu. 

Doch in § 1 desselben Canons ist vom iudex unicus vel tribunalis col-
legialis praeses die Rede. Dies könnte die Interpretation nahelegen, daß 
die Beschwerde dann an das Berufungsgericht zu gehen hat, wenn die 
Klage von einem Einzelrichter abgewiesen wurde, aber an das Richter
kollegium, wenn sie der Senatsvorsitzende abgewiesen hat. Gestützt 
wird diese Deutung dadurch, daß im Schema 1976 (c. 141 § 4) noch 
stand: vel ad collegium, si reiectus fuerit a praeside, vel, in casu reiectio-
nis a iudice unico aut a collegio, ad tribunal appellations56. Auffällig ist 
aber, daß hier auch mit der Möglichkeit einer Klageabweisung durch das 

5 4 Allenfalls könnte die Zuständigkeit des Gerichtes bestritten werden, wenn 
die (Berufungs-)Klage nicht in dritter (oder auch höherer) Instanz vorgebracht 
wird. 

ε5 Sollte dies doch vorkommen, müßte der Einrede natürlich stattgegeben 
werden; gegen das Zwischenurteil stünde zwar das Rechtsmittel der Berufung 
zur Verfügung (c. 1628). Dieses richtet sich aber nicht gegen das Annahme
dekret. 

5 6 Schema Canonum de modo procedendi pro tutela iurium seu de processi-
bus, Typis Polyglottis Vaticanis 1976. - Der Wortlaut des CIC/1983 findet sich erst 
im Schema Codicis Iuris Canonici, Libreria Editrice Vaticana 1980, c. 1457 § 4. 
Der Grund für diese Änderung ist aus den Communicationes nicht erhebbar. 



Die Ehenichtigkeitsklage 429 

Kollegium gerechnet wird, obgleich bereits im Schema 1976 (c. 141 § 1) 
vorgesehen war, daß der Vorsitzende allein darüber befindet. Die Erklä
rung kann in den Praenotanda zum Schema 1976 (n. 18) gefunden wer
den: Die Übertragung der Entscheidungsbefugnis auf den Vorsitzenden 
allein soll der Beschleunigung des Verfahrens dienen; im Falle der Klage
abweisung ist die Beschwerde beim Richterkollegium einzulegen, gegen 
dessen Entscheidung dann noch die Anrufung der Appellationsinstanz 
möglich sein sol l 5 7 . 

Damit ist klar, von welcher Absicht sich der Gesetzgeber leiten ließ. 
Trotzdem ergibt sich eine neue Schwierigkeit. Denn daß gegen die Be
stätigung der Klageabweisung durch das Richterkollegium ein weiteres 
Rechtsmittel möglich ist, steht nicht nur nicht im Gesetz; darin ist viel
mehr vorgeschrieben, daß die Entscheidung über die Beschwerde - auch 
wenn sie vom Richterkollegium zu fällen ist - expeditissime getroffen wer
den muß. Von solchen auf schnellstem Weg zu erledigenden Entschei
dungen sagt aber c. 1629, 5°, daß gegen sie eine Berufung 5 8 nicht mög
lich ist. Damit scheint der Gesetzgeber selbst die Verwirklichung seiner 
Absicht unmöglich zu machen. Dies ist schwer vorstellbar. Es muß daher 
nach einer Interpretation gesucht werden, die sowohl der ausdrücklich 
bekundeten Absicht des Gesetzgebers wie auch dem Gesetzestext 
gerecht wird. 

Die mens legislatoris, wie sie in den Praenotanda zum Ausdruck 
kommt, zielt eindeutig auf eine möglichst rasche Entscheidung über die 
Beschwerde ab; dies darf aber - auch diese Absicht muß man dem 
Gesetzgeber unterstellen - nicht zu Lasten des Rechtssuchenden und auf 
Kosten der Gerechtigkeit gehen. Wenn noch in derselben Instanz eine 
Abänderung des Ablehnungsbeschlusses möglich ist, dient dies gewiß 
dem angestrebten Ziel, ohne daß der Kläger einen Nachteil hat, im 
Gegenteil. Bliebe ihm aber im Falle einer Bestätigung der Klageabweisung 
der Weg zum Berufungsgericht versperrt, wäre der Schaden für ihn irre
parabel. Allzu leicht könnte außerdem beim Kläger der Verdacht aufkom
men, daß das Kollegium aufgrund einer falsch verstandenen Loyalität 
seinen eigenen Vorsitzenden nicht desavouieren wollte, was dem Anse
hen der kirchlichen Gerichtsbarkeit gewiß nicht zuträglich wäre. Dies 
kann der Gesetzgeber nicht gewollt haben. 

57 Acceptatio vel reiectio libelli in tribunali collegiali fit a praeside: ita consu-
litur celeritati. Adversus reiectionem ab isto pronuntiatam recursus fit ad collegium 
(c. 141). Dein adiri potest tribunal appellationis. 

5 8 Zwar spricht c. 1505 § 4 von recursus, während c. 1629 appellatio verwen
det. Diese Begriffe dürfen aber nicht gepreßt werden; immerhin rechnet c. 1629 
auch mit Berufungen gegen Dekrete. 
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Vielleicht könnte man sich daher zu folgender Interpretation verste
hen: Die Beschwerde gegen die Klageabweisung durch den Senatsvor
sitzenden ist zunächst an das Richterkollegium zu richten. Dieses ist 
aber keine wirkliche Oberinstanz; es hat nur die Möglichkeit, eine pro
zeßleitende Entscheidung seines Vorsitzenden zu bestätigen oder aufzu
heben. Wird die Entscheidung aufgehoben, ist die Sache noch in erster 
Instanz endgültig entschieden, und das Ziel der Verfahrensbeschleuni
gung ist erreicht, da die Einschaltung der Berufungsinstanz vermieden 
wird. Wird jedoch die Entscheidung des Vorsitzenden vom Kollegium be
stätigt, wird dieses Ziel zwar verfehlt; da es sich aber immer noch um 
einen erstinstanzlichen Beschluß handelt, kann er beim Berufungsgericht 
angegriffen werden. 

Aufgrund des Gesetzeswortlautes wird man dem Kläger aber zuge
stehen müssen, daß er sich mit seiner Beschwerde auch unmittelbar an 
die Berufungsinstanz wenden kann. Es wäre ja denkbar, daß er dem 
Richterkollegium wegen der Nähe zu seinem Vorsitzenden nicht zutraut, 
daß es dessen Entscheidung widerruft, sodaß die Befassung des Kolle
giums mit der Beschwerde ein zeitraubender Umweg wäre, der schließ
lich doch zum Obergericht führt. Da der Gesetzestext tatsächlich nicht 
ganz eindeutig ist, muß c. 18 angewandt werden. Wollte man nämlich 
dem Kläger die durch das vel... vel ausgedrückte Wahlmöglichkeit neh
men, wäre dies eine Einschränkung der freien Rechtsausübung. 

Ob nun aber die Beschwerde unmittelbar oder mittelbar zum Beru
fungsgericht kommt, sollte eigentlich klar sein, daß dieses lediglich dar
über zu befinden hat, ob der Beschwerde stattzugeben ist oder nicht. Im 
Falle der Aufhebung des erstinstanzlichen Beschlusses ist es jedenfalls 
nicht Sache der Berufungsinstanz, anzuordnen oder auch bloß zu emp
fehlen, daß das Verfahren in erster Instanz vor einem anderen Senat zu 
führen ist, weil jene Richter, die die Klage abgewiesen haben, befangen 
sein könnten 5 9 . Zweifellos ist es denkbar, daß ein Richter, der vom Ober
gericht zur Durchführung eines Verfahrens verhalten wird, voreingenom
men ist. Dies geltend zu machen, ist aber ausschließlich Sache des Klä
gers. Wenn dieser diesbezüglich keine Besorgnis hat, sollte sie ihm nicht 
vom Berufungsgericht - in Überschreitung seiner Kompetenz - suggeriert 
werden. 

5 9 Aus demselben unhaltbaren Grund könnte man schließlich auch einen 
Richter für befangen halten, der die Klage annimmt. Außerdem könnte die Klage
abweisung ja auch bloß mit Mehrheit beschlossen worden sein; dem überstimm
ten Richter gegenüber könnte man bestimmt nicht den Vorwurf der Befangenheit 
machen. 
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5. Schlußbemerkung 

Diese Untersuchung wurde - wie schon mehrfach angedeutet - an
gestellt, weil in der täglichen Praxis immer wieder festgestellt werden 
muß, wie unsicher oder auch ahnungslos manche Gerichte mit dem for
malen Prozeßrecht umgehen. Der Jubilar, dem dieser Beitrag gewidmet 
ist, hat sowohl als Praktiker wie auch als akademischer Lehrer immer 
wieder aufgezeigt, daß und wie auch das formale Recht der Gerechtig
keit dient. Von seiner richtigen Handhabung hängt in hohem Maß auch 
die Glaubwürdigkeit kirchlicher Rechtsprechung ab. Diese darf nicht 
durch einen leichtfertigen Umgang mit den Verfahrensnormen aufs Spiel 
gesetzt werden. 

Ein dringender Appell ist aber auch an die Diözesanbischöfe zu rich
ten. Die Diözesangerichte sprechen in ihrem Namen und Auftrag Recht 
(vgl. c. 1420 § 2). Die Bischöfe müßten daher jedes Interesse daran 
haben, daß diese wichtige Aufgabe des bischöflichen Hirtenamtes von 
bestens ausgebildeten Offizialen und Richtern ausgeübt wird 6 0. Mit „Land
richtern" - wie der Jubilar zu sagen pflegt - wird man eine ordentliche 
kirchliche Judikatur nicht betreiben können. Bedenken sollte man auch, 
daß die Ehenichtigkeitsverfahren, die ja das fast ausschließliche Ge
schäft der kirchlichen Gerichte sind, Auswirkungen haben, die die kirchli
che Gliedschaftsstellung der betroffenen Gläubigen ganz massiv berüh
ren. Dies hat auch mit der salus animarum zu tun, quae in Ecclesia su
prema semper lex esse debet (c. 1752). Vielleicht betrifft es sogar die Sa
lus animarum der Bischöfe selbst, wenn sie diesen Bereich ihres Ober
hirtenamtes vernachlässigen. 

6 0 Über welche Qualifikation die kirchlichen Richter verfügen müssen, ist in 
cc. 1420 § 4, 1421 § 3 nachzulesen. 
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